












 

Rudolf Steiner Nachlassverwaltung 
Postfach 135 
 
CH-4143 Dornach 
 
SCHWEIZ 
 
 
 
 
 
12. Juni 2009 
 
 
Archiati Verlag e. K. ./. Kugler u.a. 
Unser Zeichen: 39023-09 Br/ws 
 
 
Sehr geehrte Frau Koppehel, 
 
wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 25.05.2009, Eingang bei uns am 02.06.2009. 
 
1. 
Auch wenn kein Anlass dafür bestand (Herr Dr. Kugler ist nicht der einzige Vorstand, 
privat wird ihm die Angelegenheit dieser Wichtigkeit unterwegs übermittelt worden 
sein) haben wir die in Ihrem Schreiben genannten Daten abgewartet. Die Abgabe der 
geforderten Erklärungen ist ausgeblieben. 
 
2. 
Die Angabe, die entsprechenden Passagen gestrichen zu haben, war ein Lippenbekennt-
nis. Auf den gleichen Internet-Seiten befindet sich nach wie vor einen Aufsatz von 
Dr. Kugler unter dem Titel "Eigentore am laufenden Band" mit folgender Äußerung: 
 

"Im Übrigen hat Archiati diese Handschrift in Stasi-Manier stillschweigend, d.h. 
unter Umgehung aller Regeln im Dornacher Archiv von einem seiner Getreuen 
abfotografieren lassen!" 
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Sie unterlassen die Äußerungen nicht, Sie steigern sie vielmehr bis zur Herabwürdigung 
und Beleidigung. 
 
3. 
Die Vielzahl der darin liegenden Gesetzesverstöße hatten wir bereits in unserem Schrei-
ben vom 19.05.2009 aufgeführt. 
 
4. 
Namens und in Vollmacht unseres Mandanten fordern wir Sie deshalb auf, die an-
liegende strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung mit dem er-
weiterten Umfang zu unterzeichnen und bis zum eine Woche [22. Juni 2009] im 
Original an uns zurückzureichen. Die Übersendung Fax vorab genügt, wenn das 
Original unverzüglich, d.h. sofort, nachgereicht wird. 
 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass zur Vermeidung gerichtlicher Schritte die 
Abgabe vertragsstrafebewehrter Erklärungen erforderlich ist. Die bloße Erklärung, das 
beanstandete Verhalten zukünftig aufgeben zu wollen, oder der bloße Vollzug dieser 
Aufgabe ohne Erklärung genügt nicht. 
 
Von weiteren Fristverlängerungsersuchen bitten wir abzusehen. Unser Mandant wird 
sich nicht weiter vertrösten lassen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Thomas Brandes 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 



Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

1. Die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, eingetragener Verein nach Schweizer 
Recht, vertreten durch den Vorstand, Rüttiweg 35, CH-4143 Dornach, Schweiz, 

2. Herr Dr. Walter Kugler, c/o Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Rüttiweg 35, CH-
4143 Dornach, Schweiz 

verpflichten sich jeweils gegenüber 

dem Archiati Verlag e. K., Inhaberin Frau Monika Grimm, Burghaldenweg 37, D-75378 
Bad Liebenzell: 

1.
Es zu unterlassen, zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, bei 
oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des Be-
zugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung 
eines Vertrages über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt, Dritten 
gegenüber der Wahrheit zuwider zu behaupten und/oder zu äußern: 

a)
Der Archiati Verlag schicke eine Mitarbeiterin in die Goetheanum-Bibliothek, die dort 
dann heimlich unter dem Tisch wochenlang eine ganze Reihe von Vortragsnach-
schriften fotografiere und/oder diese Vortragsnachschriften verwende der Archiati Ver-
lag dann für seine Herausgaben und/oder dieses Vorgehen ufere ins Kriminelle aus, 

und/oder

b)
Es gebe deutliche Hinweise darauf, dass im Auftrag des Archiati Verlages eine seiner 
Mitarbeiterinnen in der Goetheanum-Bibliothek heimlich alte Vortragsnachschriften 
unrechtmäßig Seite für Seite abfotografiert habe, 

und/oder

c)
Der Archiati Verlag habe die Wiedergabe eines Vortrags von Rudolf Steiner in Stasi-
Manier stillschweigend, d.h. unter Umgehung aller Regeln, im Dornacher Archiv von 
einem seiner Getreuen abfotografieren lassen. 



- 2 - 

2.
Für jeden schuldhaften zukünftigen Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtungen 
gemäß oben stehender Ziffer 1. Buchst. a) und/oder b) und/oder c) verpflichten sich die 
Rudolf Steiner Nachlassverwaltung und Dr. Walter Kugler jeder für sich dazu, eine Ver-
tragsstrafe an den Archiati Verlag zu bezahlen, und zwar für jeden Fall des Verstoßes, 
wobei die Festsetzung der Höhe der Vertragsstrafe in das pflichtgemäße Ermessen des 
Archiati Verlages gestellt wird und der Betrag im Streitfall durch das zuständige Gericht 
zu überprüfen ist. 

3.
Die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung und Dr. Walter Kugler verpflichten sich jeweils 
dazu, dem Archiati Verlag über Art und Umfang der Handlungen ausweislich oben ste-
hender Ziffer 1., Buchst. a) und/oder b) und/oder c) zu erteilen. 

4.
Die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung und Dr. Walter Kugler verpflichten sich dazu, 
dem Archiati Verlag als Gesamtschuldner jeden Schaden zu ersetzen, welchen dieser 
durch die Handlungen gemäß oben stehender Ziffer 1. Buchst. a) und/oder b) und/oder 
c) erlitten hat, erleidet und noch erleiden wird. 

5.
Die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung und Dr. Walter Kugler verpflichten sich dazu, 
dem Archiati Verlag als Gesamtschuldner die Kosten der Inanspruchnahme der Rechts-
anwälte Dr. Appelhagen und Partner in Höhe einer 1,8 Geschäftsgebühr gemäß Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz nach einem Wert von 30.000,00 € zuzüglich Auslagen-
pauschale, d.h. unter Berücksichtigung des teilweisen Vorsteuerabzugs 1.550,53 € zu 
bezahlen.

Dornach, den Dornach, den 

…………………………………… ……………………………….. 
Rudolf Steiner Nachlassverwaltung Dr. Walter Kugler 



















Herrn Rechtsanwalt 
Prof. Dr. Günter Herrmann 
Wankweg 13 
 
87642 Buching/Allgäu 
 
 
 
 
 
11. August 2009 
 
 
Archiati Verlag e. K. ./. Kugler u.a. 
Unser Zeichen: 39023-09 Br/ws 
 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Prof. Dr. Herrmann, 
 
wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27.06.2009, Eingang bei uns als Fax einige Ta-
ge später. 
 
1. 
Die wesentliche Nachricht ist dem Schreiben schnell entnommen. Ihre Mandanten ha-
ben die Texte von den Internet-Seiten genommen und kündigen an, die Äußerungen 
nicht zu wiederholen. Ob sich Ihre Mandanten nun mit oder ohne Vertragsstrafever-
sprechen unterwerfen, ist nur noch von formaljuristischer Bedeutung. Wenn sich Ihre 
Mandanten auf diese Art und Weise die Möglichkeit zukünftiger Verstöße offen halten 
wollen, wird unser Mandant dagegen erneut vorgehen. Die vorliegende Auseinander-
setzung wird ihre Relevanz dann als Vorgeschichte finden. 
 
2. 
Ansonsten hätte das Schreiben kürzer ausfallen können. Die Argumente sind einmal 
mehr, einmal weniger zu vernachlässigen, jedenfalls aber nicht entscheidend. Der un-
belegten Schilderung der angeblichen Anfertigung von Fotos im Goetheanum ist ver-
lässlich nur zu entnehmen, dass Herrn Werner gegenüber sogar ausdrücklich erklärt 
wurde, dass keine Fotos an unseren Mandanten gegeben wurden. Alles andere sind 
romanreife Spekulationen. 
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Über die Versuche, mit rechtlichen Argumenten weitere Hürden aufzurichten, haben wir 
genauso schnell hinweg gelesen, wie es ein Gericht im Streitfall tun würde. Die Mit-
bewerberstellung und die persönliche Vorstandshaftung bzw. die Förderung fremden 
Wettbewerbs stehen außer Frage. Dazu nähere Ausführungen zu machen, hieße Sie be-
leidigen zu wollen. Entsprechendes wird sich bei den Risikohinweisen finden, welche 
Sie Ihren Mandanten gegeben haben. Neben dem bereits im ersten Anschreiben an-
gesprochenen verschiedenen Herabwürdigungen fanden sich eben auch unwahre Tat-
sachenbehauptungen, welche wir im Rahmen der konkreten Verletzungsform gerügt ha-
ben. Abgesehen davon bedürfen Ihre Mandanten, insbesondere Dr. Kugler kaum des 
rechtlichen Rats, um zu erkennen, dass das Recht zur freien Meinungsäußerung dort en-
det, wo Herabwürdigung und Beleidigung beginnen. An solchen Äußerungen gibt es 
kein berechtigtes Interesse. 
 
Zum Urteil des Landgerichts München I: Das Urteil erklärt sich eindeutig zur Gemein-
freiheit und zum fehlenden Recht an der Erstausgabe, welches Ihr Mandant damals ver-
geblich für sich in Anspruch genommen hatte. 
 
3. 
Zu Aufforderungen, welche zudem verkannte Rechte Dritter und nicht eigene Rechte 
betreffen, werden wir keine Stellung nehmen. Der Versuch eines "Gegenangriffs" ist 
gescheitert. 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Thomas Brandes 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 




